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HocMruckwasserschläuctie für Garten- und Strassenbesprengung

VorziigL Neuheiten

in
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ElHochdruckfO(Schlauch]
Lager

in

sämtl. Armaturen
fllr Bespritzung von

Gärten, Strassen etc,

Hanf- und Flachs-Schläuche in bekannter unübertrefflicher Qualität
sowie Armaturen für Feuerwehrzwecke 3 06

Wein- und Bierschläuche Dampf- und Säureschläuche
Spezialität: Schläuche aus „Dermatin" für jeden Bedarf

ROB. JACOB & C2 » WIRTERTHUR.

Der $t. «aller Streikerlass vor dem Reflieruitgsrat
des Ramons St. «allen.

bereits gemetbet, t)at ber ft. gattifdje ^Regierung!«
aLc+rlr ^ Slrbeiterunion ©t. ©alten unb bes
^of!r,r t; 41 ©eroerffctjaftsfartetts abgetöteten. ®er
< icpug tft non prinzipieller Vebeutung unb oerbient

®9P **S »eaätung. Veim

s tv"v hiermit zur atigemeinen Kenntnis gebracht,
"P f «ebrobung unb Vefdjimpfung non Arbeitern

^«ettgebern, beten Verfolgung unb Veläftigung auf
-oagnpofen, öffentlichen Vtäben, ©trafen unb SBegen
ititb tu Verbergen ober 2Birtfc|aften, foroie bie Vet)iuber=
»ng non îtrbeitern bei ibrer 2lrbeit ober bei ibrem ©ange

Arbeit ftrafrecfjtlirf) oerfotgt toirb. ®ie
Achtbaren roerben toegen Vergeben! gegen bie öffentliche

"ad)3Rafigabe oon 2lrt. 143 ff. bes ©traf«
fljeje« bem ©trafricbter übertoiefen. — ©ie Voluei«

Vor fArift"
^ttgeroiefen, in iRad)ad)ütng ber gefeblidjen

Inf&prh J "I ^ ftebenben Mitteln für
ätufrecbterbattung ber öffentlichen (Ruhe unb Drbnung
LJ vîr^'s. " ^ beêbaïb f ebermann eingelaben,

f }""-bnungen unb Sßeifungen ber tßotijei ohne toei«
teres fÇoIge p teiften." ^

®ie Strbeiterunion unb ba! cbriftlicb fojiale© e m e r f f cb a f t § î a r t e 11 refurrierten gegen biefen ©rtaf
an oen ©emeinberat unb gelangten, als bie t'omunate
-oebörbe fie abroie!, mit einem Veturlbegebren an beit
•uegierungsrat. ®iefer ift nun auf ©runb ber gemeinbe«
rötlichen unb einer bezirtlamtlidfen Vernebmlaffung unb
etner ausgezeichneten Vegutadjtung ber ätngetegenbeit
burd) ben erfien ©taat!amoatt ®r. ©mür p bem @nt=
fdtjeibe getommen, e! fei auf ben iRetur! nid)t einju=
treten. 2)er iRegierunglrat ging oon fotgenben ©rioäg«
ungen au! :

®er ©rlaff be! ©emeinberate! mürbe fpejiett für bie
-3eit bes ©c£)tofferflreif§ ertaffen jur Verhütung oon
3tu§fcbreitungen, bie in .gufammenbang mit biefem 2tr=
beiteraulftanbe bie öffentticbe iRube unb Drbnung ge=
fäbrbeten. ©eitbem ber ©treif beenbet, ift ber ©rlap,

babingefatten. @! empfieblt ftd) aber, zur Stbflärung für
bie 3ufunft bie Kompetenzen .ber ©emeinbebebörbe in
Verbinbung mit bem angefochtenen ©rtafj einer Prüfung
ju unterziehen unb zu unterfucben, roetd)e Vtittet unb
2Bege pr Verbinberung oon ©törungen ber öffentlichen
tRut)e unb Drbnung bei ©treiben ben totalen ^otijei«
bebörben zur Verfügung fielen. Vßenn man bebenft,
ba| bie totale ^oIijeibet)örbe Drbnung unb 9Rut)e auf«
recht zu erhalten bah fo müffen ihr offenbar auch SRittel
unb StBege zur Verfügung fteben, biefe Stufgabe auch
bann ganz 5" erfüllen, wenn auferorbenttidje Verbättniffe
oortiegen unb menu in ber ©efet$gebiutg nicht biureid)enbe
polizeiliche Verfügungen enthalten finb. ®a§ mar beim
©çblofferftreif in ©t. ©allen ber galt (toirb überhaupt
bei ben meiften 2trbeiterau!ftänben ber fÇatt fein), ©otcbe
SRittet finb folgenbe: ®er ©rtafs einer attgemeinen
„totalen Verorbnung" mit ©trafanbrobung für geroiffe
jatbeftänbe im attgemeinen, bie nach bem Drganifation!«
gefeh ber regierung§rätlid)en ©enebmigung bebürfte.
©otcbe Verorbnungen mürben aber fpejiefîe Verfügungen
in einzelnen gälten unb unter befonberen Verbättniffen
nicht ganz entbehrlich madjen. ©in roeitere! SRittet fiebt
ber IRegierunglrat im ©rtafj einer blofjen gnftruftion
an bie tßolijei. ®iefe gnftruftion bürfte aber nicht ba!
Verbot oon fvanbtungen enthalten, bie fdjon oerboten
finb unb bie in irgenbtoelcben SBiberfprucf) mit ben all«
gemeinen ©efetjen unb Verorbnungen ober Verfügungen
geraten tonnten. ®rittenl bat ber ©emeinberat ba$>

fRecbt, gemäf bem Drganifationigefetj (2(rt. 69) feine
^auptpotizeiaufgabe — bie Stufrecbterbattung oott fRube
unb Drbnung burd) „altgemeine Verfügungen" zu töfen,
burd) toelcbe auch fotdje fvanbtungen oerboten unb mit
©träfe bebrobt roerben, bie fonft nicht oerboten unb bie
fpeziett im ©trafgefeb nicht at§ ®elitt bebanbett finb,
mie bie§ fdjon bei ben tRorfd)ad)er Unruhen feftgefteüt
mürbe unb roie e§ 3lrt. 144 be§ ©trafgefetjeé oorfief)t.

„@§ ift nun aber ttar," fagt ber Vegierungërat in
ben ©rtoägungen zu feinem Vefd)Iuffe, „bag fid) folctje
Verbote bur^ ^olijeiertaffe auf bal zum fpezietten 3>ued
Ütötige befcbränten müffen, öa für bie geroobnten Ver«
bättniffe eben bie orbenttict)e ©traf« unb ^olizeigefet}«
gebung aulreicben muff, ©otcbe ©rtaffe bebürfen baber
in erfter Sinie ber z^ittidjen Vefdjräntung ihrer SBirf«
famteit auf bie 2)auer ibrel Vebürfntffel, roie j. V. auf
bie ®auer oon Unruhen, ©treifen u. f. m., mal bann
im ©rtaß fetbft beutlicf) zum Slulbrud tommen foü.
gb^^ SBirffamteit foltte roeiter — foioeit bie! bie Ver«
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ver 5t. «aller 5ttàrla§s vor tlem l^egierungsrat
âes «amsns 5t. «allen.

T^ìe bereits gemeldet, hat der st. gallische Regierungs-

^ ber Arbeiterunion St. Gallen und des
N°slmî " Gewerkschaftskartells abgewiesen. Der

^
lcyiuß ,st von prinzipieller Bedeutung und verdient

^Schweiz Beachtung. Beim

s a? hlermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht,
^

c.
.Drohung und Beschimpfung von Arbeitern

m c.
Arbeitgebern, deren Verfolgung und Belästigung auf

Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen, Straßen und Wegen
und m Herbergen oder Wirtschaften, sowie die Behinder-
ung von Arbeitern bei ihrer Arbeit oder bei ihrem Gange

^ und von der Arbeit strafrechtlich verfolgt wird. Die
^ehlbaren werden wegen Vergehens gegen die öffentliche

nach Maßgabe von Art.'l4K ff. des Straffgesetzes dem Strafrichter überwiesen. — Die Polizei-

Vorsàiit
angewiesen, in Nachachtung der gesetzlichen

AuÄ?? o ?" ^ ^bote stehenden Mitteln für
Ausrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung
do>,

àrd deshalb jedermann eingeladen,
e

àordnungen und Weisungen der Polizei ohne wei-
teres Folge zu leisten." ^ ^

Die Arbeiterunion und das christlich-soziale
Gewer k scha fts k a rtell rekurrierten gegen diesen Erlaß
an den Gemeinderat und gelangten, als die komunale
Behörde sie abwies, mit einem Rekursbegehren an den
Regierungsrat. Dieser ist nun auf Grund der gemeinde-
rätlichen und einer bezirksamtlichen Vernehmlaffung und
emer ausgezeichneten Begutachtung der Angelegenheit
durch den ersten Staatsanwalt Dr. Gmür zu dem Ent-
scheide gekommen, es sei auf den Rekurs nicht einzu-
treten. Der Regierungsrat ging von folgenden Erwäg-
ungen aus:

Der Erlaß des Gemeinderates wurde speziell für die
Zeit des Schlosserstreiks erlassen zur Verhütung von
Ausschreitungen, die in Zusammenhang mit diesem Ar-
beiterausstande die öffentliche Ruhe und Ordnung ge-
sährdeten. Seitdem der Streik beendet, ist der Erlaß

dahingefallen. Es empfiehlt sich aber, zur Abklärung für
die Zukunft die Kompetenzen.der Gemeindebehörde in
Verbindung mit dem angefochtenen Erlaß einer Prüfung
zu unterziehen und zu untersuchen, welche Mittel und
Wege zur Verhinderung von Störungen der öffentlichen
Ruhe und Ordnung bei Streiken den lokalen Polizei-
behörden zur Verfügung stehen. Wenn man bedenkt,
daß die lokale Polizeibehörde Ordnung und Ruhe aus-
recht zu erhalten hat, so müssen ihr offenbar auch Mittel
und Wege zur Verfügung stehen, diese Aufgabe auch
dann ganz zu erfüllen, wenn außerordentliche Verhältnisse
vorliegen und wenn in der Gesetzgebung nicht hinreichende
polizeiliche Verfügungen enthalten sind. Das war beim
Schlosserstreik in St. Gallen der Fall (wird überhaupt
bei den meisten Arbeiterausständen der Fall sein). Solche
Mittel sind folgende: Der Erlaß einer allgemeinen
„lokalen Verordnung" mit Strafandrohung für gewisse
Tatbestände im allgemeinen, die nach dem Organisations-
gesetz der regierungsrätlichen Genehmigung bedürfte.
Solche Verordnungen würden aber spezielle Verfügungen
in einzelnen Fällen und unter besonderen Verhältnissen
nicht ganz entbehrlich machen. Ein weiteres Mittel sieht
der Regierungsrat im Erlaß einer bloßen Instruktion
an die Polizei. Diese Instruktion dürfte aber nicht das
Verbot von Handlungen enthalten, die schon verboten
sind und die in irgendwelchen Widerspruch mit den all-
gemeinen Gesetzen und Verordnungen oder Verfügungen
geraten könnten. Drittens hat der Gemeinderat das
Recht, gemäß dem Organisationsgesetz (Art. l>9) seine
Hauptpolizeiaufgabe — die Aufrechterhaltung von Ruhe
und Ordnung durch „allgemeine Verfügungen" zu lösen,
durch welche auch solche Handlungen verboten und mit
Strafe bedroht werden, die sonst nicht verboten und die
speziell im Strafgesetz nicht als Delikt behandelt sind,
wie dies schon bei den Rorschacher Unruhen festgestellt
wurde und wie es Art. 144 des Strafgesetzes vorsieht.

„Es ist nun aber klar," sagt der Regierungsrat in
den Erwägungen zu seinem Beschlusse, „daß sich solche
Verbote durch Polizeierlasse auf das zum speziellen Zweck
Nötige beschränken müssen, da für die gewohnten Ver-
Hältnisse eben die ordentliche Straf- und Polizeigesetz-
gebung ausreichen muß. Solche Erlasse bedürfen daher
in erster Linie der zeitlichen Beschränkung ihrer Wirk-
samkeit auf die Dauer ihres Bedürfnisses, wie z. B. aus
die Dauer von Unruhen, Streiken u. s. w., was dann
im Erlaß selbst deutlich zum Ausdruck kommen soll.
Ihre Wirksamkeit sollte weiter — soweit dies die Ver-
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ßältniffe geftatten — aucß örtlict) auf jene ©ebiete be*

fcEjränft werben, in benert wirflid) buret) bie oerbotenen
|)anblungen Störungen ber öffentlichen Nuße unb Orb*
nung ju befürchten finb, fo beifpielSweife auf bie Ar*
beitSpläße einer ftreiîenben VerufSgruppe, refpeftioe bie
Zugänge, Vaßnßöfe u. f. in."

AuS biefem AuSnaßmeoerhältniS ergebe fidj, baß bie
in ber Verfügung bebroßten jpanblungen nur folcße fein
tonnen, bie wirflid) öffentliche ©efaßren unter ben ob*
waltenben Verßältniffen in fich fcßließen, baß fie ferner
mögtichft ttar unb beftimmt bezeichnet — foweit möglich
fogar befiniert — unb roo immer möglich nidf)t kurdf
oage begriffe roiebergegeben merben, bie bei ben ^ßoligei=

organen roie beim ißublifum SJiißoerftänbniffen rufen
tonnen. ®ie Freiheit ber Arbeitswilligen fei babei aber
jebenfatlS ju bemfetben Schuße berechtigt, mie bie ber
Streifenben. ®ie Verfügungen muffen natürlich neutralen
©ßarafter tragen unb nidt)t bie ienbenz oerfotgen, in
ben roirtfcßaftlicßen ftampf einzugreifen. Mit biefen jeit=
liefen, örtlichen unb begrifflichen Vefcßränfungen müffe
eS ber totalen jßolizeibeßörbe zuftef)en, geftüßt auf Art. 69
bes QrganifatiottSgefeßeS unb gemäß Artifel 144 be§

StrafgefeßeS .jpanbluitgen oerfchiebenfter Strt zu oer*
bieten unb unter ftrafrecßtlicße Verantwortung zu ftellen.

yerfd)icbcitciP
Vcunuefeu in 3ütid). KunftßauS unb VoIfSßauS.

3üricß wirb nun in Välbe fein neues ÄunftßauS unb
ein VoIfSßauS in Rurich III erhalten, roenn fich ber
©emeinbeabfiimmung bie gleiche ©inmütigfeit zeigt, mie

fie in ber legten Sitzung be§ ©roßen StabtrateS an*
läßlich ber beiben Alrebitbegeßren oorßerrfeßte. Alle ißar*
teien oereinigten fich unö einftimmig marb befcßloffen,
ber Zürcher ftunftgefellfcßaft ein teftamentarifch ber Stabt
Zu öffentlichen Sweeten o erm achtes ©ut, eingetragen im
3noentar ber Stabt mit 180,000 $r., zu feßenfen unb
fich supteich mit einer Varfumme ooit 100,000 ffr. an
ber Schaffung eines neuen SlunfißaufeS zu beteiligen.
Nach non Arcßiteft Mofer ausgearbeiteten Plänen foil
bie Vaufumme auf zW<* 1,350,000 ffranfen zu fletjen
fommen unb wirb bas neue ftunftßaus allem Anfcßeine
nach fcßönften öffentlichen ©ebäube 3ürich§
werben. 3uï ®emofratifierung ber S'tunftauSftellungen
ift im Vertrage ber Stabt mit ber Äunftgefetlfcßaft bie
Ablaufet eingefehaltet, baß alle AuSftellungen Sonntag
Nachmittag unentgeltlich geöffnet fein fallen. ®ie Stabt
leiftet bafür ber ft'unftgefellfchaft einen jährlichen Veitrag
oon minbefienS 5000 ffr.

©leichzeitig mit biefem Ärebitbegeßren wirb auch ein
folcßeS oon §trïa 100,000 ffr., mit bem Vauplaß z^u
250,000 ffr. für bie ©rbauung eines VolfSßaufeS in

3üricß III zur Abftimmung gelangen. ®aS neue VolfS*
hau§ foil ber Arbeiterbeoölferung ber Stabt Rurich in
ben Mußeftunben zum heimeligen Aufenthalte werben.
VereitS finb bie ißläne ausgearbeitet, ©ine SBirtfcßaft
ift mit nur alfoßolfreien ©etränfen oorgefeßen; gleich*
Zeitig wirb mit bem VoIfSßauS auch eine Volfsfücße
oerbunben werben.

Vauioefeit itt 3üüd). ffn ben näcßften ffaßren wirb
bie Stabt 3üricß burd) bie ©rftellung einer neuen
Unioerfitä t, fowie burch ©rrießtung jahlveicher An*
neçinftitute eine große ©rweiterung ißreS „Quartier
Satin" auf ben jpößen beS tpolgtecßnifumS erfahren.
©S ift baS eine unmittelbare jfolge beS bemnäcßft in
ffraft tretenben „AuSfonberungSoertrageS" zmifcßen ber
©ibgenoffenfcßaft einerfeitS, bem ftanton unb ber Stabt
3üricß anberfeitS. S)er Vertrag ift bereits genehmigt
oon ben VunbeS* wie ben t'antonalen unb ben Stabt*
behörben. Qmmerßin bebarf er gürch erifch erfeitê noch
ber ©enehmigung burch ben ÄantonSrat; biefe bürfte
mit Veftimmtheit in ber im ffuni ftattfinbenben Sißung
ftattfinben.

®aß 3ürid)§ jpochfcßule wie auef) baS ißolgtechnifum
infolge ber fteigenben ffrequenz an Nauinnot leibet,
ift allgemein befannt. ®aS SßacßStum ber ffrequenz
fpiegelt fid) in ber £atfadje wieber, baß bie 3ußl b"'
3ußörer feit 1893, alfo innert 12 ffcd)«u fieß beinahe
oerboppelt hat. ®er buret) biefe 3unaßme entftanbenen
Naumfalamität t'ann nur bur<ß umfaffenbe Neubauten
abgeholfen werben. Man gebenft, ein neues ein h eit*
licßeS 11 n ioerfitätSgebäube auf betn plateau
Zwifcßen ber Hünfilergaffe unb bem Scßanzengarten zu
erftellen, fobann auf bem „Spitalfcheuer=Areal" zmifeßen
ber eibgen. fforftfcßute unb ber Sternwarte ein ßqgi*
enifcßeS ffnftitut, ferner ein zoologifcßeS 3"
ftitut, baS ben Sammlungen unb ben Näumen für
bie oergleicßenbe Anatomie, eoentuelt audj für Valaeon*
tologie zu bienen ßat. ®ie approrintatioen Verecß*

nungen feßen eine Vaut'often* unb ©inricßtungStoften*
fumme für fämtlicßen neuen ßodjfcßulbauten oon 6,4
Nlillionen ffranten oor. ®iefer Ausbau ber ^ocßfcßule
ift eine ffrage, bie wie noeß feine anbere fo mächtig in
bie ©jiftenz unb in baS innere unb äußere Seben ber
llnioerfität eingreifen wirb.

Vtifel foil eine fünfte Nßeinbrürfe erßalten. ©ine be*

Züglicße SNotion, welcße beim ©roßen Nat einging, oer*
langt eine ®reirofenbrücfe, welcße St. 3oßann mit bem

fporburg oerbinbet. ®ie jetzige ffinanzlage beS Staate»
ift foleßen Vauten nießt grün, benn bie Vrüde, bie feßr
lang würbe, fäme auf 2,5 bis 3 Millionen zu ließen,
jfmmerßin ift nun ber Anftoß gegeben. Vafel wirb balb
eine förmlicße Vrücfen* unb ScßulßauSftabt werben.

5 A. & M. Weil y vorm. H. Weil-Heilbronner, Zürich
Spiegelmanufaktur, Goldleisten= und Rahmen=Fabrik.

Verlangen Sie ^0^ ftftA fâ H tfA Aeusserste

für Jlfiöbelschreiner
Beste Bezugsquelle für belegtes Spiegelglas, plan und facettiert. — la Qualität, garantierter Belag.

NB. Unser reich illustrierter Katalog fUr Rahmen-Leisten steht Interessenten franko zur Vertilgung. 1211a 06
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Hältnisse gestatten — auch örtlich auf jene Gebiete be-

schränkt werden, in denen wirklich durch die verbotenen
Handlungen Störungen der öffentlichen Ruhe und Ord-
nung zu befürchten sind, so beispielsweise auf die Ar-
beitsplätze einer streikenden Berufsgruppe, respektive die
Zugänge, Bahnhöfe u. s. w."

Aus diesem Ausnahmeverhältnis ergebe sich, daß die
in der Verfügung bedrohten Handlungen nur solche sein
können, die wirklich öffentliche Gefahren unter den ob-
waltenden Verhältnissen in sich schließen, daß sie ferner
möglichst klar und bestimmt bezeichnet — soweit möglich
sogar definiert — und wo immer möglich nicht durch
vage Begriffe wiedergegeben werden, die bei den Polizei-
organen wie beim Publikum Mißverständnissen rufen
können. Die Freiheit der Arbeitswilligen sei dabei aber
jedenfalls zu demselben Schutze berechtigt, wie die der
Streikenden. Die Verfügungen müssen natürlich neutralen
Charakter tragen und nicht die Tendenz verfolgen, in
den wirtschaftlichen Kampf einzugreifen. Mit diesen zeit-
lichen, örtlichen und begrifflichen Beschränkungen müsse
es der lokalen Polizeibehörde zustehen, gestützt auf Art. 69
des Organisationsgesetzes und gemäß Artikel 144 des
Strafgesetzes Handlungen verschiedenster Art zu ver-
bieten und unter strafrechtliche Verantwortung zu stellen.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Kunsthaus und Volkshaus.

Zürich wird nun in Bälde sein neues Kunsthaus und
ein Volkshaus in Zürich III erhalten, wenn sich bei der
Gemeindeabstimmung die gleiche Einmütigkeit zeigt, wie
sie in der letzten Sitzung des Großen Stadtrates an-
läßlich der beiden Kreditbegehren vorherrschte. Alle Par-
teien vereinigten sich und einstimmig ward beschlossen,
der Zürcher Kunstgesellschaft ein testamentarisch der Stadt
zu öffentlichen Zwecken vermachtes Gut, eingetragen im
Inventar der Stadt mit 160,066 Fr., zu schenken und
sich zugleich mit einer Barsumme von 100,000 Fr. an
der Schaffung eines neuen Kunsthauses zu beteiligen.
Nach von Architekt Moser ausgearbeiteten Plänen soll
die Bausumme auf zirka 1,650,000 Franken zu stehen
kommen und wird das neue Kunsthaus allem Anscheine
nach eines der schönsten öffentlichen Gebäude Zürichs
werden. Zur Demokratisierung der Kunstausstellungen
ist im Vertrage der Stadt mit der Kunstgesellschaft die

Klausel eingeschaltet, daß alle Ausstellungen Sonntag
Nachmittag unentgeltlich geöffnet sein sollen. Die Stadt
leistet dafür der Kunstgesellschaft einen jährlichen Beitrag
von mindestens 5000 Fr.

Gleichzeitig mit diesem Kreditbegehren wird auch ein
solches von zirka 100,000 Fr., mit dem Bauplatz zirka
250,000 Fr. für die Erbauung eines Volkshauses in

Zürich >Il zur Abstimmung gelangen. Das neue Volks-
Haus soll der Arbeiterbevölkerung der Stadt Zürich in
den Mußestunden zum heimeligen Aufenthalte werden.
Bereits sind die Pläne ausgearbeitet. Eine Wirtschaft
ist mit nur alkoholfreien Getränken vorgesehen; gleich-
zeitig wird mit dem Volkshaus auch eine Volksküche
verbunden werden.

Bauwesen in Zürich. In den nächsten Jahren wird
die Stadt Zürich durch die Erstellung einer neuen
Nniversitä t, sowie durch Errichtung zahlreicher An-
nexinstitute eine große Erweiterung ihres „Quartier
Latin" auf den Höhen des Polytechnikums erfahren.
Es ist das eine unmittelbare Folge des demnächst in
Kraft tretenden „Aussonderungsvertrages" zwischen der
Eidgenossenschaft einerseits, dem Kanton und der Stadt
Zürich anderseits. Der Vertrag ist bereits genehmigt
von den Bundes- wie den kantonalen und den Stadt-
behörden. Immerhin bedarf er zürcherischerseits noch
der Genehmigung durch den Kantonsrat; diese dürfte
mit Bestimmtheit in der im Juni stattfindenden Sitzung
stattfinden.

Daß Zürichs Hochschule wie auch das Polytechnikum
infolge der steigenden Frequenz an Raumnot leidet,
ist allgemein bekannt. Das Wachstum der Frequenz
spiegelt sich in der Tatsache wieder, daß die Zahl der
Zuhörer seit 1696, also innert 12 Jahren sich beinahe
verdoppelt hat. Der durch diese Zunahme entstandenen
Raumkalamität kann nur durch umfassende Neubauten
abgeholfen werden. Man gedenkt, ein neues einheit-
liches Universitätsgebäude auf dem Plateau
zwischen der Künstlergasse und dem Schanzengarten zu
erstellen, sodann auf dem „Spitalscheuer-Areal" zwischen
der eidgen. Forstschule und der Sternwarte ein hygi-
enisches Institut, ferner ein zoologisches In-
stitut, das den Sammlungen und den Räumen für
die vergleichende Anatomie, eventuell auch für Palaeon-
tologie zu dienen hat. Die approximativen Berech-
nungen sehen eine Baukosten- und Einrichtungskosten-
summe für sämtlichen neuen Hochschulbauten von 6,4
Millionen Franken vor. Dieser Ausbau der Hochschule
ist eine Frage, die wie noch keine andere so mächtig in
die Existenz und in das innere und äußere Leben der
Universität eingreifen wird.

Basel soll eine fünfte Rheinbrücke erhalten. Eine be-

zügliche Motion, welche beim Großen Rat einging, ver-
langt eine Dreirosenbrücke, welche St. Johann mit dem

Horburg verbindet. Die jetzige Finanzlage des Staates
ist solchen Bauten nicht grün, denn die Brücke, die sehr
lang würde, käme auf 2,5 bis 3 Millionen zu stehen.
Immerhin ist nun der Anstoß gegeben. Basel wird bald
eine förmliche Brücken- und Schulhausstadt werden.
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